
10T lR 0 L E R e rn ETNDEZETTUNG(ä

Die Gerneinde ist nach der
Hauptteilung nicht mehr
Mitglied der Agrargemein-
scbaft. Und Gemeindegut
existiert dann nicht mehr!

Bei F{äuptteilungpeffi lst

Dem Tiroler Gemeindeverband wird immer wieder

zugetragen,dass in der Frage der Gemeindegutsagrarge-
meinschaften seitens der Behörde immer wieder Haupt-
teilungen vorgeschlagen werden. Es wird dringend davor

gewarnt, solchen Plänen ungeprüft die Zustimmungzu
erteilen. Nachfolgend zeigen wir die Problematik mittels
eines Schreibens an eine Gemeinde von Rechtsanwalt

Mag. Gerhard Mader auf.
Ich beziehe mich auf das

Gespräch vom 27.77.2077
mit dem Bürgermeister
und nehme selbstverständ-
lich zur Kenntnis, dass sich

der Gemeinderat dazu ent-
schlossen hat, das bereits

beantragte und eingelei-
tete Hauptteilungsverfah-
ren vor der Agrarbehörde
weiterzuführen. Ich be-

danke mich auch fiir das

vom Bürgermeister in Be-
zug auf meine Person ge-

äußerte Verständnis, dass

sich mein Auftrag auf die

Betreuung im Zuge eines

Regulierungsverfahrens
bezogen hat und nicht auf
die Vertretung im Zuge ei-
nes Hauptteilungsverfah-
rens. Sollte die Gemein-
de jedoch im Zuge dieses

H auptteilungsverfahrens
fachliche Fragen oder Un-
terstützungen benötigen,

bin ich gerne bereit, mit
Auskünften zur Verfü-
g)ngzu stehen. Es handelt
sich dabei um ein Ange-
bot meinerseits aufgrund
unserer langjährigen und
ständigen angenehmen

Zusammenarbeit.

Mir ist es ein Anliegen,
dass die Gemeinde in ein

solches Hauptteilungsver-
fahren nicht unvorbereitet
startet, die Gemeinderäte
sollten über ein gewisses

Mindestmaß an Informa-

gebildet wurde und man

es später für besser erach-

tet, eine völlige Tiennung
zwischen (politischer) Ge-
meinde auf der einen Sei-

te und Agrargemeinschaft
auf der anderen Seite zu

er zielen (Lang, Tiroler Ag-
rarrecht II, 7991., 278 tr).
Ein Hauptteilungsverfah-
ren nach dem TFLG kann

somit unter anderem nur
unter folgenden Bedin-
gungen korrekt durchge-
zogenwerden:

a) Die Gemeinde ist
nach der Hauptteilung
nicht mehr Mitglied der

Agrargemeinschaft.

b) Gemeindegut existiert
nach der Hauptteilung
nicht mehr.

Die Hauptteilung be-

wirkt somit das Ausschei-

den der Gemeinde aus der

Agrargemeinschaft und in
weiterer Folge die Beendi-
gung der Qralifikation der

bei der AG verbleibenden
Grundstücke als agrarge-

meinschaftliches Gemein-
degut.

Bei jedem Haupttei-
lungsverfahren ist es daher

notwendig, folgende Ver-
fahrens schri tte zu s etzeni

- Es müssen alle beste-

henden Mitgliedschafts-
rechte bei der Agrarge-

größte Vorsicht gehsten

tion verfügen, um ausrel-

chende Grundlagen ihre
weiteren Vorgangsweisen

und Beschlüsse zu haben

und allfillige Problemfra-
gen besser beurteilen zu

können. Ich erlaube mir
daher folgende Grundsatz-
informationen zu erstatten:

1. Wesen der Hauptteilung

Eine Hauptteilung iSd
TFLG besteht in der Aus-
einandersetzung zwischen

einer Gemeinde und ei-
ner Agrargemeinschaft
mit dem Zweck, eine klare

Trennungslinie zwischen

einzelnen Körperschaften
des öffentlichen Rechts

dadurch zu ziehen, dass

die Eigentumsverhältnis-
se (Grundeigentum) und
die Verwaltung geschieden

werden. Der typische Fall
einer Hauptteilung liegt
dann vor, wenn in einem

Regulierungsverfahren ein

bestimmter Gemeinde-
anteil festgestellt wurde,

daher eine Agrargemein-
schaft mit einem Mitglied-
schaftsrecht der Gemeinde
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meinschaft evaluiert und
auf den bestehenden Be-
darf geprüft werden, um
den wahren Anteil der
Gemeinde zu erheben.

- Nach Maßgabe der
jeweiligen Anteilsver-
hältnisse ist sodann das

Liege n schaftsverm öge n

zwischen Gemeinde und
der AG aufzuteilen und
jene Grundstücke, die
grundbücherlich in das

Eigentum der Gemeinde
übertragen werden müs-
sen, sind von den bishe-
rigen Nutzungsrechte zu
befreien, was nanirlich die
Zustimmung jedes Nut-
zungsberechtigten bedarf

- Jene Grundsttircke, die
im Alleineigentum der
Agrargemeinschaft ver-

bleiben, sind kein Gemein-
degut mehr und gehören

letztendlich den (verblei-
benden) Mitgliedern der
Agrargemeinschaft, wobei
die Gemeinde nicht mehr
als Mitglied aufscheinen
darf.

2. Derzeitiger Stand des

Regulierungsverfahrens
undAusgangslage

Aufgrund des Verwal-
tu n gs ge ri chts h o ferke n n t -
nisses vom 15. Septem-
ber 2077 betreffend die
Agrargemeinschaft steht
fest, dass das gesamte

Liege n sch aftsvermöge n
der Agrargemeinschaft
Gemeindegut darstellt.
Die bedeutet mit an-
deren Worten, dass die
Gemeinde aufgrund der

bestehenden Rechtslage

in Kombination mit den

mehrfach vorhandenen
Höchstgerichtserkenntnis-
sen des Verfassungs- und
Verwaltungsgerichtsho -
fes bereits jetzt ztt 100 o/o

materielle EigentLimerin
des gesamten Liegen-
schafsvermögens der Ag-
rargemeinschaft ist. Dies
bedeutet weiters, dass die
Agrargemeinschaft 

^Narformell im Grundbuch als

Eigentümerin eingetragen
bleibt, ohne Zustimmung
der Gemeinde jedoch
keinerlei Verfügung über
das Grundvermögen (Ge-

meindegut) treffen darf.
Auch wenn derzeit noch
Startschwierigkeiten im
Bezug auf Rechnungskrei-
se und Grundübertragun-
gen frir Gemeindezwecke

A ufgr und de s Ve r w a ltungs -
geri eh ts h ofe rke nntnis s e s v o m

15. September 2011 stebt

fest, dass das gesamte Liegen-
schaftswermögen der Agrar-
gemeinschaft Gemeindegut
darstellt.

Der Hypo Cashflow-Rechner zeigt, wie
sich Zinssteigerungen auf die Gesamtsi-
tuation der Gemeinde hinsichtlich Finan-
zierungskosten bzw. Haushaltsrechnung
auswirken.

Für die optimale Ausgestaltung von Fi-

nanzierungen sind die Kundenberater der
Hypo Tirol Bank die perfekten Ansprech-
Dartner!

Heinz Zerlaulh
'tbl c507c0 23c6

h ei nz.zerl a uih @ hypoti ro |.com

HYPO TIROL BANK AC

6esehäftss{ell* ?entrale

Meraner StralJ€ 8

6020 lnnsbruck

Zlns- u nd Wä$ h ru nlgsrmä nagememt
tezielte Risi kosteueru ng fü r Cemei nden
Welche Risiken stecken in bestehenden
Finanzierungen? Wie soll darauf rea-
giert werden? Woher bekommt man
Informationen über Zins- und Wäh-
rungsentwicklungen?

Mit diesen und zahlreichenweiteren Fra-
gen müssen sich die Finanzverantwort-
Iichen von Gemeinden aktiv beschäftigen.
Dies gilt nicht nur für bestehende Finan-
zierungen in Fremdwährung, sondern für
alle Finanzierungen, auch in Euro! Der
erste und damit wichtigste Schritt für die
Entscheidungsf indung von eventuell ein-
zuleitenden Maßnahmen ist die Einholung
von Informationen über Zins- und Wäh-
rungsentwicklungen sowie Prognosen. Die
Hypo Tirol Bank stellt diese Informationen
kostenlos zur Verfügung - dafür muss nur
der Newsletter unter www.hypotirol.com
abonniert werden:

rr,:. Morning Briefing - die täglich aktuelle
Zusammenfassung über die wichtigsten
Aktien-, Zins- und Währungsentwick-

rr::: Deviseneinschätzung-die 14-tägige
Spezialisteneinschätzung zu den wich-
tigsten Währungen (2. B. Schweizer Fran-

ken, US Dollar, Yen)

,r,,, Strategie im Fokus - die monatliche
Expertenmeinung zu den wichtigsten The-
men aus der Wirtschaft und den Aktien-,
Zins- und Währungsmärkten

Zusätzlich zur Meinungsbildung, wie sich
Zins- und/oder Währungsmärkte enfwi-
ckeln, gilt es, bestehende Investitionen
hinsichtlich negativer Zins- und Währungs-
entwicklungen zu analysieren und darauf
aufbauend Maßnahmen umzusetzen. Die

Hypo Tirol Bank hat hierzu zwei Instru-
mente entwickelt: den Fremdwährungs-
kredit-Rechner und den Cashflow-Rechner.

Der Hypo Fremdwährungskredit-Rech-
ner vergleicht den bisherigen Zinsvorteil
mit einem Kursnachteil bei Konvertierung
der Fremdwährung in Euro und liefert so

eine Entscheidungshilfe für etwaige Kon-
vertierunqen in Euro.I lungen

L,,...__""-"-""_--,__

www.hypotirol.com 
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In politischer Hinsicht
könnte sich jeder Bürger, der

nicht Agrargemeinschafts-
rnitglied ist fragen, weshalb

Gemeindeeermögen an 90

Mitglieder verschenkt taird,
wenn es ohnehin der Gemein-
de und somit der Allgemein-
heit gebört.

bestehen, so bedeutet

dies langfristig nicht, dass

die Gemeinde nicht be-

reits jetzt das Recht hat,

für kommunale Zwecke

Grundstricke einfach an-

zufordern. Die Agrar-
gemeinschaft ist derzeit
bereits verpflichtet, diese

Grundstücke auch tat-
sächlich herauszugeben,

solange nicht die Befrie-
digung der Nutzungs-
rechte der Mitglieder da-

runter leidet. Mit anderen

Worten ist die derzeit\ge

Ausgangslage daher So,

dass der Gemeinderat der

Gemeinde bereits ietzt
über 100 % des agrarge-

meinschaftlichen Liegen-
schaftsvermögens letzt-
endlich verftigen kann
und diese Liegenschaften
auch zur Gänze zum Ge-
meindevermögen zählen.

3. Weitere Schlussfolge-
rungen

a) Bei Durchführung
des eingeleiteten Haupt-
teilungsverfahrens sind

somit Grundstücke, die
jetzt de facto der Ge-
meinde gehören, an die

Agrargemeinschaft zur
Gänze nt ibertragen, und
zvtat unter Au{hebung
der Qralifikation als Ge-
meindegut. Dies bedeutet,

dass all diese Flächen die

nach der Hauptteilung bei
der Agrargemeinschaft
verbleiben, Ietztend-
lich im Miteigentum der
(verbleibenden) Agrar-
gemeinschaftsmitglieder
stehen. Diese Grundflä-
chen werden sohin aus

meiner Sicht von der Ge-
meinde den verbleibenden
wenigen Agrargemein-
schaftsmitgliedern GE-
SCHENKT!

Ich bitte um Verständnis
für diese klaren Worte, ich
fühle mich einfach ver-
pflichtet, diese Basisgrund-

lagen des Agrarrechtes ent-
sprechend darzustellen, um
jedem Gemeinderat die

Möglichkeit zu geben, die

Tragweite seiner Beschlüs-
se im Sinne der Tiroler
Gemeindeordnung und
im Sinne des Prinzips der

Wahrung und Sicherung
von Gemeindevermögen
besser beurteilen zu kön-
nen. Nach einer Haupttei-
lung ist es definitiv so, dass

alle Substanzerträge jener

Liegenschaften, die ins

Alleineigentum der Agrar-
gemeinschaft übertragen

werden, auch ausschließ-
lich der Agrargemeinschaft
bzw. deren (wenigen) Mit-
gliedern gehören.

Sie können nach Be-
lieben Ausschüttungen
vornehmen, sie können

Verpachtungen, Schotter-
entnahmen, sonstige Sub-

stanzmaßnahmen, Verdu-

ßerungen etc vornehmen,
müssen überhaupt nie-
manden fragen und ihnen
gehört rechtmäßig der

Erlös. Sollte sich daher in
den nächsten Jahren oder

Jahrzehnten ergeben, dass

Wald- oder Bergflächen

einem über die land- und
forstwirtschaftliche Nut-
zung hinausgehenden
Nutzen zugeführt werden,

so nimmt die Gemeinde

daran nicht mehr teil. Die
Bevölkerung wird in ei-
nem solchen Fall sodann

die (meiner Meinung nach

berechtigte) Frage stellen:

Wer hat damals mit wel-
cher Begründung und Be-
rechtigung riesige Grund-
stticksflächen, die ohnehin
bereits der Gemeinde ge-

hört haben, an die Mitglie-

der der Agrargemeinschaft
verschenkt?

b) Nach den Bestim-
mungen der Tiroler Ge-
meindeordnung ist jeder

Gemeinderat verpflich-
tet, das Vermögen der

Gemeinde nach bestem

Wissen und Gewissen zu

verwalten und auch zu er-

halten. Die Gemeinde hat
etwas mehr als 1.200 Ein-
wohner. Die Agrargemein-
schaft hat meinen Infor-
mationen zu Folge derzeit
ca.90 Mitglieder.

In politischer Hinsicht
könnte sich jeder Bürger

der Gemeinde, der nicht
über ein Mitgliedschafts-
recht an der Agrargemein-
schaft verfügt, die Frage

stellen, weshalb Gemein-
devermögen an 90 Mit-
glieder verschenkt wird,
wenn es zrm derzeitigen
Zeitpunkt ohnehin der

Gemeinde und somit der

Allgemeinheit bzw. al-
len Bürgern gehört. Diese

politische Frage könnte
durchaus gestellt werden,

beantworten muss sie je-
der Gemeinderat fiir sich

selbst.

Ob die Argumente wie

,,Dorffrieden" oder Ahn-
liches ausreichen, um Ge-
meindevermögen ^rr 7

Prozent der Einwohner
zu verschenken, ist nicht
von mir zu beurteilen und
kann dahin gestellt blei-
ben. Mir ist es jedenfalls

ein Anliegen zu dokumen-
tieren, dass seitens meiner

Kanzlei volle Aufklärung
über die wahren rechtli-
chen Rahmenbedingun-
gen erteilt wurde und kein
Gemeinderat sich darauf

berufen kann, dass er nicht
entsprechend rechtlich
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informiert wurde. Jeder
Gemeinderat hat somit
auch die volle politische
Verantwortung fiir seinen
Beschluss zu übernehmen.

Zudem stellt sich schon
die Frage, ob nicht ein

,,Dorffriede" auch dadurch
hergestellt werden kann,
indem die AG die existie-
renden Höchstgerichtser-
kenntnisse schlicht akzep-
tiert und der Gemeinde
nicht ständig vorwirft,
sie müsse ein schlechtes
Gewissen haben, wenn
sie gesetzestreu das ihr
eindeutig zugesprochene
Gemeindevermögen ord-
nungsgemäß verwaltet.

c) Das nunmehr durch-
zuführende Haupttei-
lungsverfahren wird in der
Praxis noch einige Proble-
me aufwerfen. Insbeson-

dere ist es notwendig, dass

jene Grundflächen, die bei
der Gemeinde verbleiben
sollen, auch lastenfrei ge-
stellt werden. Dies bedeu-
tet, dass jedes Agrarge-
meinschaftsmitglied seine

Zustimmung dafür erteilen
muss, dass sein bisher ver-
büchertes Nutzungsrecht
am Gemeindegut aufgeho-
ben wird. Jedes Agrarge-

meinschaftsmitglied muss

sich in Hinkunft seine

Holzbezugsrechte aus je-
nen Grundstricken ent-
nehmen, die bei der Agrar-
gemeinschaft verbleiben.
Die Gemeinde kann sich

aus diesen Grundsnicken
keine Rechte mehr ablei-
ten, sie verliert ihr Mit-
gliedschaftsrecht zur Gän-
ze.

GEMEINDETAG IN TULLN
Der größte l<ommunalpolitische Euent 2012, der
59. Österreichische Gemeindetag, findet vom 12.
bis 14. September in der niederösterreichischen
Gemeinde Tulln statt. Zu dieser Veranstaltung wer-
den wieder mehr als 2000 Bürgermeister/ Manda-
tare und Delegierte aus dem ganzen Land erwartet.
Zeitgleich steht die bis tlato größte l(ommunalmes-
se am Programm, die Österreich je gesehen hat.
Ausführliche Informationen gibt's in l(ürze unter
www.gemeindebund.at i m Internet.

WerkStadt
Strategisches Kampagnenmanagement

Wir sprechen kein Politisch -
intelligente, verstö nd lic he
Kom m u nikotionslösu n gen .

'grofische Arbeiten
'PR & Medienorbeit
' Sociol-Medio Betreuung
'Filmproduktion
' intelligente Lösungen für Gemeindezeiiungen
mit professionellem Inserotenverkouf .
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